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An die 
Eigentümergemeinschaft
Bachwinkl 4
5761 Maria Alm 

Maishofen, 23.05.2023
+43 6542 68262

Angebot für die Übernahme der Hausverwaltung
EG Bachwinkl 4 in 5761 Maria Alm

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir bedanken uns nochmals für ihre Einladung zur Angebotslegung und würden uns freuen für die
Eigentümergemeinschaft Bachwinkl 4 in 5761 Maria Alm tätig werden zu dürfen. 

Über 4 Jahrzehnte an Erfahrung und mehr als 5.000 zufriedene Kunden zeugen von der Qualität unserer
Hausverwaltung.
Als einzigem Unternehmen der Region wurde der Firma Altmann + Partner Immobilientreuhand GmbH –
zum wiederholten Mal in Folge – das Treuhandgütesiegel der Wirtschaftskammer Salzburg verliehen.

Diese freiwillige Treuhandrevision soll die Qualität und Transparenz über die Verwendung von
Kundengeldern verbessern. Teilnehmende Betriebe unterwerfen sich einem strengen
Kriterienkatalog, müssen eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung abgeschlossen
haben und sich einer jährlichen Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer
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unterziehen.

Unsere Kunden wissen somit um die absolute Sicherheit Ihrer Gelder

Durch die günstige Lage unseres Zentralbüros in Lahntal sind wir jederzeit in der Lage auch kurzfristig bei
Ihrem Haus nach dem Rechten zu sehen.

Hier nun unser Angebot kurz zusammengefasst:

Für die kaufmännische und technische Verwaltung offerieren wir folgendes Honorar von 

EUR 25.200,00 Pauschal zzgl. 20% MwSt. pro Jahr KG 57101
EZ 240

GST-NR. 1123/4,
1123/12, 1123/13

WICHTIG: die Verwaltung erfolgt ausschließlich nach den Bestimmungen des WEG, dementsprechend hat ein
Beirat keine Parteistellung gegenüber der Hausverwaltung.

Basierend auf den Bestimmungen des Kollektivvertrages für Immobilienverwalter Lohngruppe I passen wir
unser Honorar jährlich an, entfällt der Kollektivvertrag tritt an seine Stelle der VPI. Die Wertanpassung erfolgt
jeweils zum 01.01. des Folgejahres.

Eine Aufstellung unserer umfassenden Leistungen entnehmen Sie bitte der Beilage 
„Welche Leistungen erbringen wir für unser Honorar“.

Sollten wir Ihr Vertrauen erhalten, dann sichern wir Ihnen schon jetzt unseren vollen persönlichen Einsatz zu.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen und jederzeit für ein persönliches Vorstellungsgespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Altmann 
Mag. Bettina Altmann
Geschäftsführung

Altmann + Partner
Immobilientreuhand GmbH

Beilagen:
1. Welche Leistungen erbringen wir für unser Honorar?
2. Wir stellen uns vor!
3. Muster: Verwaltervollmacht
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Welche Leistungen erbringen wir für unser Honorar?

1) Verwaltung der Liegenschaft nach den einschlägigen Bestimmungen des
Wohnungseigentumsgesetzes.

2) Führung eines Treuhandkontos bei einer österreichischen der Bank Ihrer Wahl, wobei der
Zahlungsverkehr durch elektronisches Banking abgewickelt wird. Über dieses Konto werden alle Ein-
und Ausgänge der Liegenschaft abgewickelt, sodass eine genaue Kontrolle jederzeit möglich ist.

3) Führung einer Treuhandbuchhaltung nach kaufmännischen Grundsätzen.

4) Erstellung einer übersichtlichen Jahresabrechnung zum Ende eines jeden Kalenderjahres und
Versendung derselben an alle Wohnungseigentümer. Die Abrechnung enthält folgende Unterlagen.

a) Abrechnung der Bewirtschaftungskosten
b) Abrechnung der Rücklage
c) Abrechnung des Waschküchenkonto
d) Abrechnung des Versicherungsschäden-Verrechnungskontos

5) Vorschreibung von monatlich zu leistenden Akontierungen für alle Aufwendungen der Liegenschaft auf
der Basis der erstellten Vorausschau (Wirtschaftsplan) und Einzug dieser Kosten per Bankeinzug oder
Dauerauftrag.

6) Vertretung der Eigentümergemeinschaft vor Verwaltungs- und Finanzbehörden (Gemeinde, Finanzamt,
Bezirkshauptmannschaft und Amt der Salzburger Landesregierung).

7) Verfassung und Abgabe der Vorsteuererklärungen sowie der jährlichen Umsatzsteuererklärung beim
örtlich zuständigen Finanzamt.

8) Führung des mit der ordnungsgemäßen Verwaltung der Liegenschaft zusammenhängenden
Schriftverkehrs, auf Wunsch in Englisch. Zustellungen werden an die zuletzt bekannt gegebene Adresse
des Wohnungseigentümers vorgenommen.

9) Verwaltung der Rücklage, fruchtbringende Anlage auf den Namen der Eigentümergemeinschaft.
(Elektronisches Treuhandkonto)

10) Regelmäßige Begehung und Kontrolle der Wohnanlage.

11) Abhaltung von Wohnungseigentümerversammlungen nach Erfordernis/ mindestens jedoch alle 2 Jahre
am Ort der Liegenschaft.

12) Abschluss, Überwachung und Angleichung des Versicherungsschutzes der Wohnanlage, Behebung von
Versicherungsschäden und Durchsetzung der Schadenersatzansprüche bei der Versicherung.

13) Kontrolle der monatlichen Akontierungen und ordnungsgemäße Durchführung eines Mahnwesen nach
kaufmännischem Grundsatze, wobei 14tägig gemahnt wird.

14) Information der übrigen Miteigentümer bei gravierendem Zahlungsverzug eines Miteigentümers, sowie
die gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche der Eigentümergemeinschaft gegenüber dem säumigen
Zahler (oft mehrere Verhandlungen und Exekutionen erforderlich).

15) Archivierung des gesamten mit der Verwaltung der Liegenschaft zusammenhängenden
Geschäftsunterlagen auf 7 Jahre.
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16) Veranlassung notwendiger Erhaltungsarbeiten, bei Vergabe größerer Reparaturarbeiten Einholung
mehrerer Kostenvoranschläge.

17) Bei Zentralheizung – Erfassung der für die Wärmelieferung anfallenden Kosten, im Falle vorhandener
Messeinrichtungen, Aufteilung und Weitergabe der erforderlichen Daten und gemeinschaftlichen
Heizungskosten an die Heizkosten Abrechnungsfirma, sodann Übernahme der errechneten Kosten in
die Jahresabrechnung.

18) Dienstgebervertretung gegenüber dem Hausbesorger, Hausbesorgerlohnabrechnung, Abfuhr der
Beiträge an das Finanzamt und an die gesetzliche Sozialversicherung.
Bei Beauftragung eines Hausmeisterservice führen wir die komplette Abwicklung und Überprüfung
eines Vertrages durch.

19) Die Verwaltervollmacht wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, die angeführten Leistungen sind
integrierender Bestandteil der Verwaltervollmacht. Gemäß den Richtlinien des
Wohnungseigentumsgesetzes kann der Vertrag jährlich zum Ablauf des Kalenderjahres mit einer Frist
von 3 Monaten von beiden Vertragsparteien aufgekündigt werden.

Hier nun unser Angebot kurz zusammengefasst:

Für die kaufmännische und technische Verwaltung der EG Bachwinkl 4 in 5761 Maria Alm offerieren wir
folgendes Honorar:

EUR 25.200,00 Pauschal zzgl. 20% MwSt. pro Jahr KG 57101
EZ 240

GST-NR. 1123/4,
1123/12, 1123/13

WICHTIG: die Verwaltung erfolgt ausschließlich nach den Bestimmungen des WEG, dementsprechend hat ein
Beirat keine Parteistellung gegenüber der Hausverwaltung.

Basierend auf den Bestimmungen des Kollektivvertrages für Immobilienverwalter Lohngruppe I passen wir
unser Honorar jährlich an, entfällt der Kollektivvertrag tritt an seine Stelle der VPI. Die Wertanpassung erfolgt
jeweils zum 01.01. des Folgejahres.

Für die Durchführung von Großreparaturen verrechnen wir ein Baubetreuungshonorar in Höhe von 5% der
Netto-Rechnungssumme zzgl. 20% MwSt. Dieses Honorar wird nur dann verrechnet, wenn wir die
komplette Abwicklung (Erstellung einer Ausschreibung bzw. Einholung mind. 3 Angebote, kompl.
Bauüberwachung und Bauleitung, Endabrechnung und Gewährleistungserledigung) übernehmen. Natürlich
können derartige Arbeiten auch an Dritte (z.B. Techn. Büro, Architekten, etc.) übergeben werden, in diesem
Falle wird unsrerseits nichts verrechnet.

Sollten Sie Maßnahmen der außerordentlichen Hausverwaltung oder zusätzliche Eigentümerversammlungen
(häufiger als alle 2 Jahre) wünschen, leisten wir dies gerne. Wir erlauben uns dafür den tatsächlichen
Zeitaufwand gemäß unseren jeweils aktuellen Stundensätzen zu verrechnen.

Für den Versand von Rundschreiben und Massendrucksendungen wird unsererseits der effektive
Sachaufwand verrechnet.

Altmann + Partner
Immobilientreuhand GmbH

Wolfgang Altmann oder Mag. Bettina Altmann
Geschäftsführer

Ihr Haus ist bei uns in guten Händen!


